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Dinhard, Februar 2025 

 

IT - Nutzungsvereinbarung 

 

Im Klassenzimmer stehen für unsere Arbeit Computer und Leihgeräte (Notebooks und 
Tablets) zur Verfügung. Wenn ich mich an ein Gerät setze, beachte ich die folgenden 
Regeln. 
Für den Kindergarten gelten insbesondere die kursiv gedruckten Punkte. Für die Schü-
ler:innen der 1. – 6. Klasse gelten alle Punkte. 

1. Ich gehe nur mit Bewilligung der Lehrperson an ein Gerät. Ich hole ein Gerät nur, 
wenn ich einen entsprechenden Auftrag erhalten habe.  

2. Ich halte mich an meinen Auftrag und führe ihn möglichst genau aus.  

3. Ich trage Sorge zu den Geräten und meinen Passwörtern. Funktionsstörungen melde 
ich sofort der Lehrperson.  

4. Ich verwende die Geräte nur für schulische Zwecke. Ich öffne nur Datenbereiche/Pro-
gramme, die ich für meine Arbeit brauche und die die Lehrperson vorgegeben hat.  

5. Lehrpersonen können jederzeit Inhalte auf meinem Schulgerät überprüfen. 

 

Benutzung des Internets  

1. Ich gehe nur mit ausdrücklicher Bewilligung meiner Lehrperson ins Internet. 

2. Zahlreiche auf dem Internet vorhandene Daten (Bilder, Texte, Musik) darf ich nicht ein-
fach so verwenden. Ich frage die Lehrperson bevor ich Bild/Text/Musik verwenden 
möchte und notiere die Quelle. 

3. Es ist verboten, Homepages mit kinderrechtswidrigem Inhalt aufzurufen und zu su-
chen. Wenn ich unbeabsichtigt auf eine solche Seite gerate, verlasse ich sie sofort und 
informiere die Lehrperson darüber.  

4. Ich verwende Emails, Kommentarfunktionen, Chats, soziale Netzwerke nur mit aus-
drücklicher Erlaubnis der Lehrperson und verwende keine verleumderischen und verlet-
zenden Äusserungen. 

 

Einverständniserklärung  

Ich habe die Regeln sorgfältig gelesen. Wir haben sie in der Klasse besprochen und er-
klärt bekommen.   

Ich habe alles genau verstanden. Ich werde die Regeln einhalten und ich weiss, dass 
Verstösse dagegen Konsequenzen haben werden.  

 

Ort, Datum 

Schüler:in:  

Ort, Datum  

Erziehungsberechtigte:  

 


